
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 229a ASVG Behandlung in einem
Ruhe(Versorgungs)genuß

berücksichtigter
Versicherungszeiten

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

(1) Beitragszeiten gemäß § 226 und Ersatzzeiten gemäß §§ 228 und 229, die vor dem 1. Jänner 1939 erworben wurden

und die in einem Ruhe(Versorgungs)genuß auf Grund eines ö entlich-rechtlichen oder diesem gleichgestellten

Dienstverhältnisses (Anlage 11) zu berücksichtigen sind oder berücksichtigt wurden, gelten nicht als

Versicherungszeiten.

(2) Sind unter den im Abs. 1 genannten Versicherungszeiten, auf Grund deren § 229 Abs. 3, 4 oder 5 anzuwenden ist,

auch Versicherungszeiten, die nicht in einem Ruhe(Versorgungs)genuß auf Grund eines ö entlich-rechtlichen oder

diesem gleichgestellten Dienstverhältnisses (Anlage 11) zu berücksichtigen sind oder berücksichtigt wurden, so

vermindert sich die sich nach § 229 Abs. 3 ergebende Versicherungszeit um acht bzw. sieben bzw. sechs Zwölftel der im

Ruhe(Versorgungs)genuß für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 1938 zu berücksichtigenden oder berücksichtigten

Zeiten.

(3) Abs. 1 gilt nicht bei Anwendung der §§ 308 und 529.
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